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Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna
von KNH Rechtsanwälte

Quelle: KNH

Architektenrecht. Gibt ein Architekt dem
Bauherrn in einer unklaren Vertragssituation
den Rat, ein Gestaltungsrecht wie eine
Kündigung auszuüben, ist das eine
Rechtsdienstleistung, die ihm nur in engen
Grenzen erlaubt ist.

OLG Koblenz, Beschluss vom 7. Mai 2020,
Az. 3 U 2182/19

Ein Architekt darf dem Bauherrn
nicht zur Kündigung raten
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DER FALL

Ein Architekt fertigt für den Bauherrn ein
vorformuliertes Auftragsschreiben. Später
rät er ihm, den Auftrag zu kündigen, und
formuliert auch ein Kündigungsschrei-
ben. Der Auftragnehmer bewertet das
Schreiben als freie Auftraggeberkündi-
gung und verlangt seine Vergütung. Der

Bauherr berät sich mit seinem Rechtsan-
walt und einigt sich danach mit dem Auf-
tragnehmer darauf, dass er einen Teilbe-
trag zahlt. Diese Summe verlangt der Bau-
herr als Schadenersatz vom Architekten.
In erster Instanz wird dieser zur Zahlung
verurteilt, er legt Berufung ein.
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DIE FOLGEN

Der Architekt muss dem Bauherrn Scha-
denersatz zahlen aus § 823 Abs. 2 BGB
in Verbindung mit den Regelungen des
Rechtsdienstleistungsgesetzes, entschei-
det das OLGKoblenz. Die rechtliche Bera-
tung war nicht als Nebenleistung zur

Architektentätigkeit erlaubt. Infolge der
unzulässigenRechtsberatunghat der Bau-
herr den Vergleich geschlossen, wodurch
ihm ein Schaden entstanden ist. Diesen
muss der Architekt ersetzen.
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WAS IST ZU TUN?

Wird ein Architekt mit den üblichen
Grundleistungen beauftragt, schuldet er
auch eine Reihe von Beratungsleistungen,
die rechtliche Fragen umfassen. Hier-
durch wird er zu sogenannten rechtsbe-
sorgenden Tätigkeiten gedrängt, z.B. dem
Beurteilen der öffentlich-rechtlichen Bau-
situation oder auch dem Ausarbeiten von
Vertragsunterlagen. Die Grenzziehung ist
außerordentlich schwierig und in der
Praxis ungelöst. Oft verletzen Architekten
ganz unbewusst mit § 3 Rechtsdienstleis-
tungsgesetz ein Schutzgesetz im Sinne des
§ 823 Abs. 2 BGB und haften auf Schaden-
ersatz. Dafür reicht Fahrlässigkeit aus. In
der Praxis können Architekten und ihre
Mitarbeitenden häufig nicht erkennen,
wann die Grenzen zur unzulässigen
Rechtsdienstleistung überschritten sind.
Daher ist jedem Architekten empfohlen,
sensibel zu sein und den Bauherrn schrift-

lich darauf hinzuweisen, dass es notwen-
dig ist, einenRechtsberater einzuschalten.
Nur so können sie effektiv vermeiden,
dass der Bauherr ihnen unzulässige
Rechtsberatungsleistungen abfordert, für
deren unzulässige Erbringung ein Archi-
tekt haftet. Das gilt beispielsweise
bei Fragen zur Genehmigungsfähigkeit,
der Beurteilung zur Eigentumssituation
(Dienstbarkeiten etc.), Prüfung und Frei-
gabe von Vergütung für geänderte oder
zusätzliche Leistungen, Kündigungenund
vor allem auch für die Bereitstellung von
Ausschreibungsunterlagen und Vertrags-
mustern. Sind diese nicht auf dem neues-
ten Stand und enthalten unwirksame
Regelungen, etwa zu Sicherheiten oder
Vertragsstrafen, haftet der Architekt für
den Ausfall. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Behnam Yazdani
von White & Case

Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Eine differenzierte
Kaufpreisabrede, wonach der Preis steigt,
wenn der Mieter sein Vorkaufsrecht ausübt,
ist unwirksam, weil sie ihn gegenüber einem
Dritten benachteiligt.

Kammergericht Berlin, Urteil vom 2. Oktober 2020,
Az. 17 U 18/18

Kein höherer Kaufpreis für den
vorkaufsberechtigten Mieter
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DER FALL

Der Eigentümer eines Mehrfamilienhau-
ses teilte die Immobilie in Wohnungs-
eigentum auf und verkaufte eine Woh-
nung, die bisher vermietet war, an einen
Dritten. Im Wohnungskaufvertrag verein-
barten die Parteien, dass der Kaufpreis um
10% sinkt, wenn die Wohnung vermietet
sein sollte. DemMieter stand ein gesetzli-

ches Vorkaufsrecht zu, das er auch aus-
übte. Er zahlte dem Verkäufer den vollen
Kaufpreis für die Wohnung. Danach ver-
langte er erfolglos von ihm, dass er ihm
10% des Kaufpreises zurückzahlt und zog
vor Gericht. In erster Instanz gewann der
Käufer. Der Verkäufer ging in Berufung,
hatte damit aber keinen Erfolg.
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DIE FOLGEN

Der Verkäufer muss die 10% des Kaufprei-
ses zurückzahlen, entscheidet das Kam-
mergericht. Die im Wohnungskaufvertrag
vereinbarte Erhöhung des Kaufpreises für
den Fall, dass die Wohnung nicht vermie-
tet sein sollte, ist gegenüber dem Mieter
unwirksam. Es handelt sich hierbei um
eine zum Nachteil des Mieters abwei-
chende Vereinbarung, die gesetzlich
unzulässig ist. Eine solche Gestaltung

führt dazu, dass derMieter stets denhöhe-
ren Preis zahlen muss, wenn er sein Vor-
kaufsrecht ausübt. Denn durch die Aus-
übung des Vorkaufsrechts geht das Miet-
verhältnis gesetzlich unter, was zur Folge
hat, dass die Wohnung als unvermietet
anzusehen ist. Dem vorkaufsberechtigten
Mieter wird daher die Möglichkeit ver-
wehrt, die Wohnung zum gleichen güns-
tigen Preis wie ein Dritter zu erwerben.
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WAS IST ZU TUN?

Auch nach der Entscheidung des Kam-
mergerichts bleibt die Frage umstritten,
ob ein höherer Wohnungskaufpreis wirk-
sam vereinbart werden kann, wenn dieser
nur den vorkaufsberechtigten Mieter
betrifft. Das Oberlandesgericht München
hatte dies in einemUrteil anders entschie-
den und eine solche Vereinbarung als
wirksam erachtet. Daher ist gegen das
Urteil des Kammergerichts Revision beim
Bundesgerichtshof eingelegt worden.
Eine solche differenzierte Preisabrede
im Wohnungskaufvertrag führt letztlich
dazu, dass ein Dritter die Wohnung güns-
tiger kaufen kann als der vorkaufsberech-
tigte Mieter. Für Wohnungseigentümer,

InvestorenundMieter bleibt es spannend,
ob der Bundesgerichtshof dieser Praxis
einen Riegel vorschieben wird. Falls ja,
könnte zukünftig vermehrt damit zu
rechnen sein, dass Mieter ein Vorkaufs-
recht ausüben, das ihnen gesetzlich
zusteht. Bis zu einer Entscheidung aus
Karlsruhe sind Wohnungseigentümer gut
beraten, eine rechtssichere Preisge-
staltung im Wohnungskaufvertrag zu
wählen. Von einer Regelung, die zu
unterschiedlichen Kaufpreisen für Dritte
und den Mieter führt, sollten sie Abstand
nehmen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Wenn ein Bauvorhaben
die Situation des Nachbarn verschlechtert,
verletzt es damit nicht automatisch das
Rücksichtnahmegebot.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom
30. März 2020, Az. OVG 10 S 30.19

Verschattung allein ist noch
kein Grund zur Nachbarklage
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DER FALL

Die Eigentümerin von Wohnhäusern in
Berlin-Lichtenberg beantragte Eilrechts-
schutz gegen den geplanten Bau von
mehrgeschossigen Wohnhäusern auf der
gegenüberliegenden Straßenseite. Die
geplante Bebauung entsprach in Höhe
und Länge der umliegenden Bestandsbe-
bauung und wahrte die Abstandsflächen

nach § 6 BauO Bln. Dennoch war die
Antragstellerin der Auffassung, dass die
geplanten Mehrfamilienhäuser zu einer
unzumutbaren Verschattung führen wür-
den. Das VG Berlin hat ihren Antrag auf
Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung der Klage gegen die Baugeneh-
migung abgelehnt.
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DIE FOLGEN

Das OVG Berlin-Brandenburg hat die
Beschwerde der Eigentümerin gegen die
Entscheidung des VG zurückgewiesen. Da
die Abstandsflächenvorschriften einge-
halten werden, ist für die Verletzung des
Rücksichtnahmegebots ein qualifizierter
und individualisierter Verstoß gegen die
schutzwürdigen Interessen der Nachbarin
nötig. Das ist hier nicht ersichtlich. Das

Rücksichtnahmegebot wird nicht schon
dann verletzt, wenn ein Vorhaben die
Situation des Nachbarn zum Nachteil
verändert. Insbesondere entfalten die
Orientierungswerte der DIN 5043 zum
Tageslicht in Innenräumen keine nach-
barschützende Wirkung. Der DIN 5043
kommt auch keine „starke Indizwirkung“
zu, hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage.
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WAS IST ZU TUN?

Die gerichtliche Klarstellung, dass der
DIN 5043 keine unmittelbare drittschüt-
zendeWirkung zukommt, ist zu begrüßen.
Denn sie lässt die Erfolgsaussichten einer
Nachbarklage sinken, zumindest was die
Verschattung angeht. Die Werte der DIN
5043 stellen keine verbindlichen Grenz-
werte dar, daher können die Behörden in
Bebauungsplan- und Baugenehmigungs-
verfahren davon abweichen. Es ist dann
im Einzelfall zu prüfen, ob die Verschat-
tung des Nachbargebäudes die gesunden
Wohn- und Arbeitsverhältnisse so stark
beeinträchtigt, dass sie nicht hingenom-
menwerden kann.Der Beschluss bestätigt
auch, dass die Abstandsflächenvorschrif-
ten strikt einzuhalten sind.Dennnur dann

ist nach der Rechtsprechung indiziert,
dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse gewahrt werden. In einem solchen
Fall muss der klagende Nachbar eine
qualifizierte und individualisierte Verlet-
zung seiner Rechte darlegen. Dabei wird
berücksichtigt, ob sich das geplante Vor-
haben nach dem Maß der baulichen Nut-
zung im Rahmen der Bestandsbebauung
hält und ob das Grundstück des Klägers
selbst dicht bebaut ist und dadurch
zur Verschattung beiträgt. Der Nachweis
einer qualifizierten Verletzung durch
zusätzliche Verschattung dürfte vor allem
in dicht bebauten Innenstadtgebieten
meist scheitern, ebenso wie die Nachbar-
klage. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH Rechtsanwälte

Maklerrecht. Der Makler verliert auch dann
seinen Provisionsanspruch, wenn er erst
nach Abschluss des vermittelten Vertrags die
Treuepflicht zu seinem Kunden in
schwerwiegender Weise verletzt.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 28. August 2020,
Az. 7 U 112/19

Wer gegen seinen Kunden agiert,
verwirkt die Provision
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DER FALL

Ein Immobilienmakler vermittelte seinen
Kunden die Möglichkeit zum Abschluss
eines Immobilienkaufvertrags. Nach der
Beurkundung wollten die Käufer die ver-
einbarte Maklerprovision nicht bezahlen.
Der Makler erhob Zahlungsklage, zudem
wirkte er auf den Verkäufer ein, dass er die
Übertragung des Grundstücks auf die
Käufer von der Zahlung der Maklerprovi-
sion abhängig machen solle. Obwohl der

Notar den Verkäufer darauf hinwies, dass
er – der Verkäufer – mit der Zahlung der
Maklerprovision an den Makler nichts zu
tun habe und die Abwicklung des Kauf-
vertrags hiervon strikt zu trennen sei, ver-
weigerte der Verkäufer die Übergabe der
Löschungsunterlagen an die Erwerber
und verzögerte so den Vollzug des Kauf-
vertrags. Damit wollte er die Käufer dazu
bewegen, die Maklerprovision zu zahlen.
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DIE FOLGEN

Die Klage des Maklers auf Zahlung der
vereinbarten Provision wurde abgewie-
sen, denn er hat seinen Provisionsan-
spruch verwirkt. Zu einer solchen Verwir-
kung des Provisionsanspruchs führt nach
der Rechtsprechung über den Wortlaut
des § 654 BGB hinaus nicht nur eine treu-
widrige Doppeltätigkeit des Maklers, son-
dern auch eine sonstige schwerwiegende,
auch nachträgliche Treuepflichtverlet-
zung. IndemderMakler auf denVerkäufer
eingewirkt hat, die Abwicklung des Kauf-
vertrags von der Zahlung der Maklerpro-
vision abhängig zu machen, hat er die
Interessen seiner Kunden – der Käufer –
grob missachtet. Der Makler berief sich

darauf, dass eine Verwirkung nicht mehr
eintreten kann, wenn der Provisionsan-
spruch fällig wird, erst recht nicht nach-
dem die Provision eingeklagt wird. Das
OLG Düsseldorf entschied jedoch, dass
eine Verwirkung der Maklerprovision
auch noch nach Abschluss des Hauptver-
trags vorliegen kann, jedenfalls noch so
lange, wie die Provision nicht gezahlt
wurde. Möglicherweise kommt eine Ver-
wirkung sogar dann noch in Betracht,
wenn die Maklercourtage schon bezahlt
ist. Die Treuepflicht des Maklers endet
jedenfalls nicht schon in dem Zeitpunkt,
in dem er seine Provision gerichtlich gel-
tend macht.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Auch wenn es dem Makler darum geht,
seinen berechtigten Provisionsanspruch
durchzusetzen, darf er seine eigenen
Interessennicht über die Interessen seiner
Kunden stellen. Das OLG Düsseldorf for-
muliert ausdrücklich: „Der Zweck
heiligt insofern nicht das Mittel.“ Der
Makler hat ein besonderes Treueverhält-

nis zu seinen Kunden. Er darf deren Inte-
ressen nicht gefährden, geschweige denn
grob missachten. Insbesondere darf der
Makler die Abwicklung des von ihm ver-
mittelten Vertrags nicht behindern, um
seinen Provisionsanspruch durchzu-
setzen. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


